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L Ä N D E R B E R I C H T  

 

Das Aus für Uribe III 

VERFASSUNGSGERICHT ERKLÄRT WIEDERWAHLREFERENDUM FÜR VERFAS-

SUNGSWIDRIG

Die Spekulationen haben ein Ende, ebenso 

ein in Kolumbien seit weit über einem 

Jahr dominierender bis blockierender Pro-

zess – die Auseinandersetzung über ein 

die zweite Wiederwahl Uribes ermögli-

chendes Referendum. Mit einer Mehrheit 

von 7:2 Stimmen erklärte das Verfas-

sungsgericht das Gesetz über das Wie-

derwahlreferendum in Gänze für verfas-

sungswidrig. 

Nach dem ablehnenden Votum des bericht-

erstattenden Richters (siehe Länderbericht 

vom 10. Februar 2010) kam die jetzige Ent-

scheidung des Verfassungsgerichts nicht 

mehr ganz so überraschend, mit einem so 

klaren ablehnenden Votum hatte man aller-

dings nicht gerechnet. 

Bis zur Veröffentlichung des ausformulierten 

Urteils werden noch rund drei Monate ver-

gehen. Die Vorabmitteilung des Verfas-

sungsgerichts gibt jedoch Aufschluss über 

die wesentlichen Grundzüge der Urteilsbe-

gründung. Die Mehrheit des Verfassungsge-

richts folgt der Argumentation des bericht-

erstattenden Richters in seinem ablehnen-

den Votum. Dabei ist das Gericht von einem 

sehr umfassenden Prüfungsumfang ausge-

gangen. Es hat sowohl das Verfahren der 

Volksinitiative mit dem Ziel der Einleitung 

eines Referendums als auch das Gesetzge-

bungsverfahren im Kongress selbst geprüft, 

ist über diese prioritär verfahrensrechtlichen 

Ansätze hinaus aber auch in rein materiell-

verfassungsrechtliche Fragestellungen ein-

gestiegen.  

 

Gründe der Verfassungswidrigkeit  

Das Verfassungsgericht hat die im ableh-

nenden Votum des Berichterstatters aufge-

führten Gründe geteilt.  

Die Volksinitiative selbst sieht das Verfas-

sungsgericht durch ein „Zusammenspiel von 

Irregularitäten im Zusammenhang mit der 

Finanzierung der Initiative“ gekennzeichnet, 

die eine „schwere Verletzung grundlegender 

Prinzipien eines demokratischen Systems“ 

darstellen. Bei der Finanzierung der Volks-

initiative stellt das Verfassungsgericht so-

wohl auf das Zusammenwirken verschiede-

ner Organisationen als auch auf die mani-

feste Verletzung der gesetzlichen finanziel-

len Obergrenzen für die Durchführung einer 

solchen Initiative ab. Die vom Wahlge-

richtshof vorgegebenen Finanzierungsgren-

zen wurden um das Sechsfache, Beiträge 

von Einzelpersonen überschritten  die Gren-

ze bis zum Dreißigfachen. Das Verfassungs-

gericht sieht darin nicht nur einfachgesetzli-

che Verstöße, sondern auch eine Verletzung 

des verfassungsrechtlichen Transparenz-

prinzips. Die „gesamte Vorgehensweise sei 

darauf gerichtet gewesen, sich über die ge-

setzlichen und verfassungsrechtlichen Vor-

gaben lächerlich zu machen“. 

Das Verfassungsgericht macht aber auch 

Fehler im Gesetzgebungsprozess selbst aus. 

So wurde das Gesetzgebungsverfahren oh-

ne die Zertifizierung des für die Finanzie-

rungskontrolle zuständigen Registradors 

eingeleitet. Die Einleitung eines Gesetzge-

bungsverfahrens ohne dieses Zertifikat führt 

zur Verfassungswidrigkeit. 
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Ein weiterer wesentlicher Grund für die Ver-

fassungswidrigkeit liegt nach dem Urteil in 

der Änderung des Textes der Volksinitiative 

in den Beratungen des Kongresses. Die ers-

te Fassung hätte eine unmittelbare Wieder-

wahl nicht zugelassen, sondern nur eine 

mittelbare nach Ablauf einer Wahlperiode. 

Damit habe der Kongress die ihm vom Prin-

zip der partizipativen Demokratie auferleg-

ten Grenzen verletzt. Die Identität zwischen 

ursprünglichem Volksbegehren und dem für 

das entscheidende Referendum geplanten 

Fragestellung sei nicht mehr gegeben. 

Hinzu kamen die nicht ordnungsgemäße 

Einberufung der Sondersitzungen des Kon-

gresses im Dezember 2008, mit denen der 

Fristablauf für die Kongressberatungen ver-

hindert werden sollte sowie die Teilnahme 

von Abgeordneten an der Abstimmung, die 

aufgrund verschiedener Vorschriften dazu 

nicht berechtigt waren.  

Der quantitativ kleinste Teil der Verlautba-

rung des Verfassungsgerichts bezieht sich 

auf die materielle Verfassungsrechtsfrage, 

d. h die Prüfung, ob die Verfassung nicht 

nur hinsichtlich von Verfahrensfragen, son-

dern auch in anderen inhaltlichen Belangen 

verletzt wurde. Das Verfassungsgericht bes-

tätigt ausdrücklich seine seit 2003 verfolgte  

Rechtsprechung unter der Bezeichnung der 

„Theorie der Substitution“. Kern dieser 

Rechtsprechung ist die Definition der Gren-

zen von Verfassungsreformen. Danach hat 

die abgeleitete Verfassunggebende Gewalt 

zwar das Recht, die Verfassung zu reformie-

ren, nicht aber zu ersetzen. 

Das Verfassungsgericht nimmt damit auch 

Bezug auf sein Urteil aus dem Jahre 2005, 

mit dem es die erste Wiederwahl Uribes für 

verfassungsrechtlich zulässig angesehen 

hat. In diesem Urteil hatte das Gericht klar-

gestellt, dass der Kongress die Verfassung 

nur begrenzt ändern, keinesfalls aber „ab-

schaffen, unterminieren oder ersetzen“ darf.  

Durch eine einmalige, zudem durch ein die 

Chancen der Opposition im Wahlkampf wah-

rendes „Garantiegesetz“ begleitete Wieder-

wahl des Staatspräsidenten sah damals das 

Verfassungsgericht diese Grenze nicht über-

schritten.  Die Wesenselemente eines sozia-

len und demokratischen Rechtstaats seien 

nicht verletzt. Insbesondere behielten die 

Überwachungs- und Kontrollinstanzen ihre 

bestehenden Kompetenzen, das System der 

„checks and balances“ sei gewährleistet. 

Diese Voraussetzungen sah das Verfas-

sungsgericht im Falle einer weiteren Wie-

derwahl nicht gegeben. Vielmehr sieht das 

Verfassungsgericht in dem Gesetz des Wie-

derwahlreferendums eine Missachtung „ei-

niger struktureller Achsen der Verfassung 

wie den Grundsatz der Gewaltenteilung und 

das System der „checks and balances“, der 

Regel des Machtwechsels und feststehender 

Wahlperioden, das Recht auf Gleichheit und 

den generellen und abstrakten Charakter 

der Gesetze“. 

Die näheren Ausführungen des Gerichts in 

der ausführlichen Urteilsbegründung werden 

sicher Aufschluss darüber geben, ob ein 

formalrechtlich zulässiger neuer Anlauf für 

ein anders fokussiertes Wiederwahlreferen-

dum verfassungsrechtlich von vornherein 

zum Scheitern verurteilt wäre. 

Insgesamt handelt es sich nach Auffassung 

des Verfassungsgerichts nicht lediglich um 

„rein formale Fehler, sondern um substan-

tielle Verletzungen des Demokratieprinzips, 

zu dessen essentiellen Komponenten der 

Respekt der vorgeschriebenen Normen“ 

zählt. 

Niederlage für Uribe 

Dieses Urteil des Verfassungsgerichts stellt 

für Uribe sicherlich die bitterste Niederlage 

seiner politischen Kariere dar. Er hat nach 8 

Jahren Regierung Zustimmungsraten, von 

denen andere Staats- und Regierungschefs 

nur träumen können. Nach einer Umfrage 

nach Veröffentlichung des Urteils haben 

70% der Befragten eine positive Meinung 

über Uribe. Im Falle der Zulässigkeit des 

Referendums und dessen allerdings mit ho-

hen Hürden verbundene Annahme  einmal 

unterstellt, hätte sich Uribe seiner Wieder-

wahl bereits im ersten Wahlgang sicher sein 

können. 

57% der Befragten äußerten gegenüber 

dem Urteil „Ärger, Schmerz, Besorgnis, Nie-

dergeschlagenheit und Verzweiflung“. 46% 

lehnen das Urteil ab, 46% begrüßen es. 
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Gleichzeitig sind jedoch 44% gegenüber 

39% der Auffassung, dass dieses Urteil die 

Demokratie stärke. 

Ausblick 

Dieses Urteil hat weitreichende Auswirkun-

gen auf die politische Landschaft und die 

Entwicklung der nächsten Wochen und Mo-

naten. Der Kongress-, vor allem aber der 

Präsidentschaftswahlkampf sind in eine 

neue, aktuell schwer konturierbare Dynamik 

eingetreten. 

Einige der wichtigsten Faktoren und Frage-

stellungen seien nachfolgend kurz skizziert. 

1. Uribe hat mit der bis zuletzt ver-

folgten Referendumsstrategie zwar 

bis knapp drei Monate vor dem 

ersten Wahlgang der Präsident-

schaftswahlen Ende Mai das „lame 

duck Syndrom“ ausscheidender 

Präsidenten weitgehend vermeiden 

können. Mit dem Verfassungsge-

richtsurteil ist er jedoch nicht mehr 

der starke Mann. Nun könnte sich 

rächen, dass er nicht rechtzeitig 

und eindeutig einen Kronprinzen 

aufgebaut hat. 

2. Momentan deutet sich eine Seg-

mentierung des „Uribismo“ an. Es 

bleibt abzuwarten, ob und ggf. wie 

sich das Ausscheiden Uribes aus 

dem Reigen der Präsidentschafts-

anwärter auf die Kongresswahlen 

am 14. März auswirkt. Die Frage, 

ob die beiden großen Partner der 

Uribe-Koalition, die Partido de la U 

und die Konservative Partei über 

eine handlungsfähige Mehrheit im 

Kongress verfügen, oder es zu ei-

ner oppositionellen Mehrheit 

kommt, wird ersten Aufschluss da-

rüber geben, ob der „uribismo oh-

ne Uribe“ mehrheitsfähig ist. Dies 

wird auch klären, ob der von Uribe 

erwartete „guino“, d.h. der „Fin-

gerzeig auf den auserwählten 

Nachfolger den erhofften oder be-

fürchteten Wert hat. Die entschei-

dende Phase der Präsidentschafts-

wahlen beginnt am Abend der 

Kongresswahlen. 

3. Angesichts von etwa 10 Präsident-

schaftskandidaten der verschiede-

nen Parteien und Gruppierungen 

und einer aktuell nicht erkennbaren 

Bereitschaft zu Vorwahlkoalitionen 

ist ein zweiter Wahlgang im Juni 

2010 so gut wie sicher. 

4.  Der ehemalige Verteidigungsminis-

ter Santos gilt zwar nach aktuellen 

Umfragen als aussichtsreichster 

Kandidat, ist jedoch innerhalb der 

Uribe-Partei „de la U“ nicht unum-

stritten. Noch vor seiner offiziellen 

Nominierung als Präsidentschafts-

kandidat werden aus den eigenen 

Reihen Zweifel geäußert, ob er an-

gesichts der knappen verbleiben-

den Zeit in der Lage ist, die Wahl 

zu gewinnen. Dies führt zu derart 

abstrusen Vorschlägen  wie denen, 

dass Uribe als Vize-Präsident für 

Santos kandidieren oder sich „Ur-

laub vom Amt des Staatspräsiden-

ten“ nehmen solle, um Wahlkampf 

für Santos betreiben zu können. 

Bei derartigen Parteifreunden be-

darf Santos kaum noch der politi-

schen Gegner. 

5. Die Chancen der bisherigen uri-

bistischen Koalition werden we-

sentlich davon abhängen, welche 

Rolle die Konservative Partei über-

nehmen wird. Diese wird taggleich 

mit den Kongresswahlen ihren Prä-

sidentschaftskandidaten bestim-

men. Mit den zur Wahl stehenden 

Personen sind auch verschiedene 

Optionen darüber verbunden, ob 

die Partei in eine uribistische Vor-

wahlkoalition mit einem gemein-

samen Spitzenkandidaten geht, 

oder zumindest den ersten Wahl-

gang mit einem eigenen Kandida-

ten bestreitet. 

6. Insgesamt bleibt abzuwarten, wel-

che inhaltlichen Auseinanderset-

zungen den Wahlkampf bestimmen 

werden. Die politische Debatte in 
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Kolumbien war seit über einem 

Jahr durch den Streit um das Wie-

derwahlreferendum weitgehend 

blockiert. In diesem Wahlkampf 

wird sich zeigen, inwieweit es Uribe 

gelungen ist, seine Politik oder 

grundlegende Teile davon von ei-

ner „Regierungspolitik“ zu einer 

„Staatspolitik“  zu machen, dies gilt 

insbesondere für die „Politik der 

demokratischen Sicherheit“, oder 

ob die alle inhaltlichen Debatten 

überlagernde Wiederwahlproble-

matik zu einer Gefährdung der 

Nachhaltigkeit seiner Politik führt. 




